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Änderung Friedhof- und Bestattungsreglement 
Genehmigung   
 
 

zuständig: Gemeindepräsident Beat Rüfli 
 

Grundlagen 
 Friedhof- und Bestattungsreglement  

Sachverhalt 
Auf dem Friedhof Pieterlen sind heute folgende Bestattungsarten möglich: 
- Erdbestattung (Zweitbeisetzung Urne möglich) 
- Urnengrab (Zweitbesetzung Urne möglich) 
- Gemeinschaftsgrab (ohne oder mit Namensschild) 
 
Der Gemeinderat will – sofern es die finanziellen Verhältnisse erlauben – in den nächs-
ten Jahren weitere Bestattungsarten anbieten. Die Friedhofsplanung muss den Grab-
ruhezeiten von 20-25 Jahren, dem Bevölkerungswachstum sowie den geänderten Be-
dürfnissen Rechnung tragen. 
 
Seit mehreren Jahren wird verstärkt die Bestattung im Gemeinschaftsgrab gewünscht, 
meistens in Verbindung mit einem Namensschild an einer der Stelen. Damit diesem 
Wunsch auf dem bestehenden Gemeinschaftsgrab auch in den kommenden Jahren 
Rechnung getragen werden kann, erfolgt eine Erweiterung mit drei zusätzlichen Stelen 
(mehr Namensschilder pro Grabeinheit möglich).  
 
 

Statistik Bestattungsarten im 5-Jahresvergleich 
 

Periode Erdbestattung 
Ø / Jahr 

Urnenbestattung 
Ø / Jahr 

Gemeinschafts-
grab Ø / Jahr 

Total Bestattungen  
Ø / Jahr 

2006-
2010  

3 7 9 19 

2011-
2015  

2 7 15 24 

2016-
2020  

1 5 15 21 

 
 

Mit dem Rückgang der Erd- und Urnenbestattungen ist auch eine Abnahme von Einla-
gen in den Grabfonds verbunden. 
 
Was ist ein Grabfonds? 
Die Einwohnergemeinde übernimmt mit der Führung und Verwaltung von Grabfonds die 
Verpflichtung dafür besorgt zu sein, dass die Pflege und der Unterhalt eines Grabes 
über die gesamte Ruhedauer sichergestellt werden.  
Die Einmaleinlage für die Grabesruhedauer von 25 Jahren beträgt: 
- CHF 6'000 für ein Erdbestattungsgrab 
- CHF 5'000 für ein Urnengrab 
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Die Gräber werden dreimal im Jahr durch einen Gärtner bepflanzt (jeweils vor Ostern / 
Pfingsten / Allerheiligen).  
 
Im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung der Bruno Stauffer AG aus Pieterlen hat 
die Gemeinde den Auftrag zur Pflege der Grabfondsgräber neu an die Gartenbau Egloff 
GmbH aus Lengnau vergeben. Gleichzeitig wurde auch geprüft, ob der Grabfonds für 
neue Gräber noch angeboten werden soll. 
 
Der Gemeinderat ist zum Schluss gekommen, dass der Grabfonds aufgrund der gerin-
gen Nachfrage keinem grossen Bedürfnis mehr entspricht. Zudem müssten die heutigen 
Beiträge stark erhöht werden, um die Finanzierung auf 25 Jahre sicherzustellen (keine 
Belastung des Steuerhaushalts). Wer heute nicht selbst für den Unterhalt eines Grabs 
aufkommen will, entscheidet sich oft für ein Gemeinschaftsgrab. Zudem besteht auch 
die Möglichkeit hierzu privat einen Gärtner zu beauftragen. Vermehrt wünschen die An-
gehörigen auch die Urne mit nach Hause zu nehmen resp. die Asche privat beizusetzen. 
 
Aktuell übernimmt die Gemeinde für 22 Gräber den Grabunterhalt. Davon aufgehoben 
werden in den nächsten fünf Jahren 11 Gräber. 
 
Errichtete Grabfonds Zeitachse 
 

Periode Grabfonds 
Erdbestattung 

Grabfonds  
Urnenbestattung 

 

Total alle  
Bestattungsarten 

1996-
2000  

5 4 9 

2001-
2005  

2 2 4 

2006-
2010  

0 3 3 

2011-
2015  

2 2 4 

2016-
2020  

2 0 2 
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Aufgrund der vorgenannten Erkenntnisse beantragt der Gemeinderat der Gemeindever-
sammlung folgende Änderungen des Friedhofs- und Bestattungsreglements: 
 
Art.  Änderung Begründung 
Art. 6 Zuteilung der 
Grabstätten 
 
 

1 Die Grabstätten werden 
durch die Gemeinde zu-
gewiesen. 
 
Abs. 2. Streichen:  
2 Bei der Zuteilung von 
Urnennischengräbern, 
Familiengräbern und der 
Naturbestattung ist auf die 
Wünsche der Angehörigen 
nach Möglichkeit Rücksicht 
zu nehmen. 
 

Abs. 1 unverändert. 
 
Abs. 2: Der Gemeinderat 
kann diese Bestimmung 
im Rahmen der Verord-
nung je Bestattungsart 
regeln. Aktuell bestehen 
diese Grabarten nicht. Bei 
den meisten Grabarten 
erfolgt die Bestattung in 
einer zeitlichen Reihen-
folge (keine Wahlmöglich-
keit). 

Art. 10 Grabesruhe 
 
 

1 Die Grabesruhe beträgt 
generell 25 Jahre. Vorbe-
halten bleibt Absatz 2 und 
3. 
 
2 Für Familiengräber be-
trägt die Ruhezeit 60 Jah-
re. 
Für das Gemeinschafts-
grab gilt eine Ruhezeit von 
20 Jahren ab der letzten 
Bestattung. 
 
3 Die genannten Ruhezei-
ten der übrigen Grabarten 
werden ab dem Zeitpunkt 
der Erstbestattung aus 
gerechnet und werden mit 
der nachträglichen Beiset-
zung nicht verlängert. Mit 
der nachträglichen Beiset-
zung verzichten die Ange-
hörigen ausdrücklich auf 
eine volle Ruhezeit sowie 
auf eine spätere Verlegung 
auf ein neues Grab. 
 

Abs. 1 und 3 unverändert. 
 
Abs. 2: Aktuell bestehen 
keine Familiengräber. 
Aufgrund der rückläufigen 
Erdbestattungen, dem 
erhöhten Platzbedarf und 
der sehr langen Ruhezeit 
ist heute nicht mit einer 
Einführung dieser Grabart 
zu rechnen. 
Stattdessen muss die 
Grabesruhe im Gemein-
schaftsgrab klar geregelt 
werden. Dort sollte von 
der letzten Bestattung in 
einem Behälter ausge-
gangen werden. Dafür ist 
die Grabesruhe auf 20 
Jahre zu reduzieren. 

Art. 19 Grabfonds 
zum Unterhalt der 
Gräber 

1 Für den Unterhalt der 
Gräber kann bei der Ge-
meinde eine zweckgebun-
dene Einlage in den spezi-
alfinanzierten Grabfonds 
vorgenommen werden. 
 
2 Die Einlage ist für die 
Grabdauer gemäss Art. 10 
berechnet und festgesetzt. 
 

Art. 19 ist ersatzlos zu 
streichen. Die Nachfrage 
nach solchen Grabfonds 
sind stark rückläufig. Die 
Gemeinde geht zudem 
ein finanzielles Risiko ein. 
Die heutigen Beiträge 
müssen für 25 Jahre den 
Grabunterhalt sicherstel-
len. Die aktuellen Gebüh-
ren müssten bei Beibehal-
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3 Bei der Aufhebung des 
Grabes erfolgt keine 
Rückerstattung vom even-
tuell möglichen Über-
schuss aus der zweckge-
bundenen Einlage. 
 

tung des Grabfonds deut-
lich erhöht werden. 
 

neu: Art. 20 Delegati-
on der Regelungs-
kompetenz 

neuer Artikel 
 

Wie bisher werden die 
Details zu den Vollzugs-
vorschriften in der Ver-
ordnung zum Reglement 
geregelt. Hierzu ist ein 
Hinweis im Reglement 
erforderlich.  
 

Art. 22 Inkraftreten 2 Die Änderungen dieses 
Reglements treten nach 
der Genehmigung durch 
die Gemeindeversamm-
lung am 1. August 2021 in 
Kraft. 
 

Die Änderungen sollen ab 
August 2021 in Kraft tre-
ten. 

 
 
Das überarbeitete Reglement wurde der Sicherheitsdirektion des Kantons zur rechtlichen 
Vorprüfung eingereicht. Es wurden nur geringfügige Anpassungsvorschläge gemacht, wel-
che in das geänderten Reglement übernommen wurden (bspw. Art. 20).  
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung der Änderung des Friedhof- und 
Bestattungsreglements zuzustimmen.  
 

Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2021

22



Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2021 
 

25 / 26 

 
 
 
 
 

 
 
Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
 
7.1 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
 

 
Original-PDF einfügen (separate Datei)  
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7.2 mündliche Mitteilungen 
Der Gemeinderat orientiert die Gemeindeversammlung unter anderem über folgende The-
men: 
 
Bildung 
 Areal- und Schulraumplanung 
 Schulsozialarbeit 
 
Finanzen und Kultur 
 Bundesfeier 
 Kulturprogramm 
 
Gesellschaft 
 Offene Kinder- und Jugendarbeit 
 Tag der offenen Tür Kita vom 19.06.2021 
 
Planung und Bau  
 Allgemeinde Bautätigkeit in der Gemeinde 
 Sanierung Bahnhof 
 Aufstockung Modularbau Schule 
 Projekte aus der Planungs- und Baukommission 
 
Präsidiales 
 Covid19-Pandemie 
 Heimfall Liegenschaft Moosgasse 24 / 26 / 28 der Wogeno Daheim  
 Projekt Co-Working 
 Umbau Gemeindehaus Hauptstrasse 6 (1. Obergeschoss) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Verschiedenes / Anliegen der Bevölkerung an den  
  Gemeinderat 
 
 
Dieses Traktandum wird ebenfalls mündlich behandelt. 
 
 
 
 
Pieterlen, 4. Mai 2021 
 

Gemeinderat Pieterlen 
 

7 

Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2021

24






